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Kiok/Strafanzeige 
 

 

 

Sehr geehrte Frau Dr. Müller-Steinhauer, 

in der Strafsache 

gegen Tanja Leinberger u. a. 

 

342 Js 467/12 

 

habe ich Ihr Schreiben vom 02.08.2012 am heutigen Tage erhalten und 

wende mich gegen den dortigen Bescheid gemäß § 170 Abs. 2 StPO vom 

02.08.2012 im Wege der  

 

EINSTELLUNGS- 

BESCHWERDE. 

 

Abschrift 
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Begründung: 

 

 

Der Bescheid vom 02.08.2012 geht u. a. zu Unrecht davon aus, dass für die Versammlung keine besonderen 

Auflagen gemacht wurden. Auch ist – entgegen dem Bescheid – unzutreffend, dass der Marschweg und die 

Dauer des Aufzuges nicht festgesetzt wurden. 

 

Zur Vermeidung von Wiederholungen füge ich mein Schreiben/Strafanzeige vom 05.07.2012 sowie das 

Schreiben der Kreispolizeibehörde vom 14.05.2012, das dem Schreiben vom 05.07.2012 bereits beigefügt 

war bei. 

 

Die dortige Verfügung vom 02.08.2012 beruht daher auf fehlerhaften Feststellungen und ist ihrerseits 

offensichtlich rechtsfehlerhaft. Ein hinreichender Tatverdacht liegt vor. 

 

Völlig unverständlich ist im Übrigen, dass Sie meinen, es sei „nicht auszuschließen, dass das Verhalten Ihres 

Mandanten dazu beigetragen hat, dass die Situation derartig eskaliert ist“. Mein Mandant hat zum Verhalten 

am 19.05.2012 nichts beigetragen, solches ist weder gegeben noch ersichtlich und solches ist auch für die 

Bewertung der Strafbarkeit der Beschuldigten ohne Belang. 

 

Abschließend teile ich mit, dass Ihrem Schreiben vom 02.08.2012 – anders als angegeben - keine 

Rechtsmittelbelehrung beigefügt war. 
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Eine weitere Stellungnahme bleibt vorbehalten. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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